
Schüler fehlt mindestens zweimal;

wenn möglich Fehlzeitengespräch

Anfertigen des Fehlzeitenprotokolls

Schüler fehlt weiterhin;

1. Mahnschreiben an den 

Betrieb mit/ohne Hinweis 

auf Fehlzeitengespräch

Verlaufsachse bei Fehlzeiten

In beiden Fällen 

Innerhalb von zwei Wochen Nach zwei Wochen

2. Mahnung 

(ohne/mit

Bildungsträger)

Nach weiteren zwei Wochen

Information an

•QuaBB-Team

•IHK Ausbildungs-

berater

•Agentur für Arbeit

Mahnverfahren beginnt von 

vorne, wenn zwischen den 

Mahnschritten regelmäßiger 

Schulbesuch von mindestens 

acht Wochen vorliegt.












